
Name des Betriebs: Betriebsanweisung 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (REACH) 

Stand: 12/2025 

Arbeitsbereich: Tätigkeit: Unterschrift: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

DODOMAT 
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

Körperschutz: Normalarbeitskleidung (EN ISO 13688: 2013) 
Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille (mit Seitenschutz) EN 166:2001, EN172:1994, EN 
ISO 4007:2012 
Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sind erforderlich bei der Handhabung des Ma-
terials (EN 420: 2003 + A1: 2009) 
Atemschutz: Kein Schutz erforderlich 
Verhaltensregeln: keine besonderen Regeln. 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 

Im Brandfall: Geeignete Löschmittel: Die Löschmittel sind herkömmlichen: Kohlendioxid, 
Staub und Spritzwasser. Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden 
dürfen: Keine 
Auslaufen:  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 
Sonstiges:  Das Produkt ist nicht brennbar. 
Unfalltelefon: 112 

ERSTE HILFE – Notruf 112 

Ersthel- 
fer: 

Herr/Frau 

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Atembeschwerden sofort Arzt aufsuchen 
Nach Hautkontakt: Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfer-
nen. Bei andauernder Hautreizung Artz aufsuchen. 
Nach Augenkontakt: Sofort und gründlich mit fließendem Wasser, Augenlider angehoben 
halten, für mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei andauernder Reizung Augenarzt aufsu-
chen. 
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Mund 
mit Wasser ausspülen (nur wenn Person bei Bewusstsein ist). 
Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt 
aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. 
Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. 
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